
Welche Pflichten haben Sie im Zusammenhang mit  
dem Carbon Border Adjustment Mechanism? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

haben Sie schon etwas von CBAM gehört, dem „Carbon Border Adjustment Mechanism“ der EU? Es handelt 
sich um einen Grenzausgleichsmechanismus für CO2-Emissionen. Sein Ziel ist es, den internationalen Wett-
bewerb zu gleichen Bedingungen zu erhalten und die Verlagerung von Produktion und Emissionen in Länder 
mit weniger strengen Klimaschutzvorgaben zu vermeiden. Durch Importe von CO2-intensiven Waren aus 
Nicht-EU-Ländern wäre es Unternehmen nämlich möglich, die strengeren EU-Vorgaben zu umgehen und so 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

Hieraus resultieren für bestimmte Unternehmen Meldepflichten und seit 2026 müssen sog. CBAM-Zertifikate 
erworben werden. Betroffen sind Sie insbesondere, wenn Sie Importeur von Waren wie Eisen, Stahl, Alumi-
nium, Zement oder Düngemitteln sind. Dann müssen Sie Ihre importierten Güter registrieren, Emissionswerte 
ermitteln und entsprechende Daten an die zuständigen Behörden übermitteln. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Einblick in das Thema 
und können einschätzen, ob Sie mit Ihrem Unternehmen betroffen sind. Kontaktieren Sie uns 
gerne für eine weitergehende Beratung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


